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(3) Bei Massemehrung und Zuschlägen: Wurden Ver­
gleichsberechnungen angestellt?52

(4) Verwendet der Insolvenzverwalter „Faustregel­
tabellen“ anstelle tatsächlicher Ausführungen?53

(5) Wurden u.U. Zuschläge beantragt, die in heutiger 
Prägung nicht mehr zuschlagsfähig sind?54

(6) Wurden mehrere Zuschläge für einen gemeinsa­
men Lebenssachverhalt geltend gemacht?

Weitere ausführliche Prüfungspunkte sind denkbar und sol­
len ggf. einer weiteren, späteren Abhandlung speziell mit der 
Aufgabe, eine ausführliche Prüfungsliste zu entwickeln, Vor­
behalten bleiben. Vorliegender „Ansatz“ soll nur die Grund­
überlegung einer solchen zu konzipierenden Liste sein, die 
der Autor gerne mit der Unterstützung aus dem Autoren-, 
Gläubiger- oder Kollegenbereich entwickeln möchte. Inte­
ressierte sind zu einer Mitentwicklung gerne eingeladen.

V. Zusammenfassung
Vorliegende Abhandlung soll -  durchaus provokant -  erste 
Gedankenspiele von Kontrollmechanismen liefern. Zwei­
felsohne dürften die geforderten Nachweise nur die wenigs­

ten Verwalter ohne Weiteres liefern. Auf der anderen Seite 
ist von ihnen eine die Regel übersteigende Vergütung kon­
kret darzulegen und zu begründen. Wie dies in der Praxis er­
folgen kann, ist gesetzlich und in der Rechtsprechung nicht 
geregelt. Bislang behilft man sich mit „Faustregeln“ und 
„Normalfallkriterien“, die aber nicht allgemeingültig, son­
dern stets zu einem konkreten Verfahren entstanden und da­
her nicht übertragbar sind. Demgegenüber steht die Ver­
pflichtung des Gerichts, nur eine angemessene Vergütung 
festzusetzen -  was im Zweifelsfall auch bei Überschreiten 
zu ernsthaften Folgen führen kann. Daher müssen -  sollte 
eine Reform der InsVV ausbleiben -  solche Gedankenspiele 
zukünftig eine verstärkte Rolle spielen.

52 Beispiel: Betriebsfortführung. Im Fall eines Gewinns aus der Betriebsfort­
führung tritt bereits eine Erhöhung der Berechnungsgrundlage und damit 
eine höhere Vergütung ein. Zur Vermeidung einer Doppelhonorierung ist 
dies zu beachten und mittels Vergleichsberechnung (mit und ohne Gewinn) 
errechnet und insoweit auf den eventuellen Zuschlag angerechnet werden.

53 Nach Ansicht des BGH sind Faustregeltabellen unbeachtlich. Prozentsätze 
an Zuschlägen „anderer“ Verfahren sind aufgrund Einzelfallentscheidung 
nicht heranziehbar.

54 Aufgrund der Dynamik des Verfahrens und aufgrund technischer Neuerun­
gen können besonders aufwendige Verfahren der Vergangenheit heute u.U. 
mittels technischer Hilfsmittel einfach und ohne Aufwand betrieben werden.

Praxis-Report

Beweisführung in einer digitalen Welt
von Andre Koppel, Berlin

Die Kommunikation hat sich nicht nur im privaten Bereich, 
sondern auch auf dem geschäftlichen Sektor in den vergange­
nen Jahren sehr stark gewandelt. Postkarten, Briefe und Tele- 
faxe werden schon seit längerer Zeit von Instagram, WhatsApp 
und E-Mail verdrängt. Selbst Telefax-Systeme sind heutzuta­
ge zunehmend an E-Mail-Systeme angebunden, sodass tat­
sächlich gar kein physikalischer Ausdruck mehr erfolgt. Mit 
der Verlagerung von Papier als „Transportmittel“ hin zur di­
gitalen Informationsübermittlung gehen zwei wesentliche 
Punkte einher:

1. Das Auffinden von Informationen ist theoretisch einfacher, 
da die meisten Dokumente digital vorliegen.

2. Die Informationsmengen sind jedoch dermaßen stark ge­
stiegen, dass man ihrer kaum Herr werden kann.

Wurden Informationen früher mehr oder weniger ordentlich ab­
geheftet, so werden sie heute vielfach in elektronischen Postfä­
chern gesammelt (die Information könnte ja noch einmal nützlich 
sein, also wird sie aufgehoben). Insbesondere im geschäftlichen 
Umfeld gelten die Regeln der „Grundsätze zum Datenzugriff und 
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GDPdU/GoBD) für alle 
steuerrelevanten Unterlagen, auch für E-Mails. Daraus ergibt sich, 
dass eine Firma nicht nur theoretisch verpflichtet ist, ein gesetzes­
konformes E-Mail-Archivsystem aufzubauen.

Die Realität sieht nach unserer Erfahrung jedoch anders aus. 
E-Mails werden ganz einfach gespeichert, i.d.R. auf einem

Exchange-Server oder einem entsprechenden System. Im 
Komfort der Nutzung von E-Mail-Systemen liegt auch ein 
immenses Gefahrenpotenzial. Im Fall einer Insolvenz oder 
strafrechlicher Ermittlungen können die E-Mail-Systeme aus­
gewertet werden. Das vorsorgende Agieren von Beteiligten 
(Löschen von belastenden E-Mails) ist nicht nur im Rahmen 
eventueller Urkunds- und Insolvenzdelikte strafbar, sondern 
zumeist auch erfolglos, da die E-Mail-Inhalte in Form von 
Weiterleitungen, Antworten u.s.w. i.d.R. mehrfach vorhanden 
sind. E-Mail-Systeme sind also eine höchst profunde Quelle 
für die Auskünfte über jegliche Form von Geschäftsvorfällen. 
Entsprechend ist es naheliegend, diese Quelle auch auszuwer­
ten. Bei der Auswertung von E-Mails stößt man jedoch sehr 
schnell auf eine Vielzahl von Problemen:

• Mengenproblem:

Selbst bei kleinen Firmen kommen sehr schnell zehntau­
sende von E-Mails zusammen.

• Datenformate:

Es gibt eine sehr große Zahl an tatsächlich in Dateianhän­
gen vorkommenden Formaten.

• Bild-Dateien:

Viele per E-Mail versendete Dokumente liegen in Form 
von eingescannten PDF-Dateien, also in Bild-Form und 
nicht in Text-Form vor.
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• E-Mail-Viren:

Viele E-Mail-Systeme sind regelrecht verseucht, es besteht 
eine hohe Gefahr, den eigenen Rechner bei der Analyse zu 
kompromittieren.

• Ordnerstrukturen:

Verzeichnisse oder Ordner sind höchst individuell (ohne 
Kenntnis der Organisation ist ein großer Zeitaufwand nötig, 
um überhaupt die essenziellen Ordner oder E-Mail-Postfä- 
cher zu finden).

In der Realität zeigt sich, dass tatsächlich wichtige oder rele­
vante Informationen häufig an Stellen gefunden werden, an 
denen man überhaupt nicht mit diesen Informationen rechnet.

I. Datenaufbereitung

Das auf der ZInsO-Jahrestagung vorgestellte Programmsys­
tem „InvepDocSearch“ aus der Familie der Invep.Quantum- 
Analysesysteme nimmt sich all dieser Probleme an.

• Komplette Exchange-Server-Datenbanken (oder andere 
Systeme) werden in einzelne E-Mails zerlegt, die einzeln 
als Dateien gespeichert werden (Zugangskennungen oder 
Passwörter werden i.d.R. nicht benötigt, da die Datenban­
ken nur an sich geschützt sind, jedoch nicht die darin ent­
haltenen einzelnen E-Mails oder Accounts).

• Sämtliche Dateianhänge werden aus den E-Mails extrahiert 
und in passenden Unterverzeichnissen einzeln gespeichert.

• Bild-Dateien (also auch PDF-Dateien mit eingescannten Do­
kumenten) werden mit einer optischen Zeichenerkennung 
(OCR) verarbeitet, um durchsuchbare Dateien zu erhalten.

• Alle erkannten Datenformate (verarbeitete PDFs, Bilder 
[s.o.], Word, Excel u.v.m.) werden in einfach durchsuch­
bare Textdateien überführt.

Nach dieser einmaligen Aufbereitung (die sehr zeitintensiv 
ist, jedoch vollautomatisch läuft), können die Ergebnisdateien 
mit speziellen zum Programmsystem gehörenden Such- und 
Analyseprogrammen durchsucht und aufbereitet werden.

II. Durchsuchen der aufbereiteten Daten

Üblicherweise erfolgt eine Suche auf der Basis einer vorge­
gebenen Liste „kritischer Wörter“. Eigene Suchlisten mit eige­
nen Begriffen können jederzeit erstellt werden. Da die zu su­
chenden Begriffe häufig falsch geschrieben werden oder es 
alternative Suchbegriffe mit der gleichen oder einer ähnlichen 
Bedeutung gibt (z.B. Mahnung und Zahlungserinnerung), kön­
nen entsprechende Regeln für „unscharfe“ oder alternative 
Suchen genutzt werden, die ebenfalls vom System angeboten 
werden. Als echte Herausforderung bei der Programmierung 
zeigte sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit, denn die zu 
durchsuchenden Datenvolumen erreichen mindestens mehre­
re Gigabyte bis hin zu Terabyte. Die physikalischen Möglich­
keiten heutiger PC- und Servertechnik sind hier limitierende 
Faktoren. Selbst mit Hochleistungstechnik bei einem Trans­
fervolumen von 4 GB pro Sekunde dauert eine Suche in einem 
2 Terabyte großen Datenbestand (ein solches Volumen entsteht 
sehr schnell nach der oben beschriebenen Datenaufbereitung 
schon bei einem mittelständischen Unternehmen mit einigen 
hunderttausend E-Mails) rd. 10 Minuten. Auf einem üblichen

PC dauert eine einzelne solche Suche (nach mehreren Begrif­
fen) durchaus einen ganzen Tag.

Der Aufbau spezieller Suchdatenbanken ist i.d.R. nicht ziel­
führend, da sich solche Systeme nur bei häufigen Suchen im 
gleichen Datenbestand lohnen. Die Anzahl der tatsächlich 
durchgeführten Suchläufe ist jedoch i.d.R. klein, da schon ein 
oder zwei Suchläufe mit passenden Wortlisten sämtliche re­
levanten Details zutage fördern. Entsprechend wurden Such­
systeme integriert, die auch ohne Datenbanken effizient und 
schnell sind.

Das Ergebnis eines solchen Suchlaufes ist eine Liste mit ge­
fundenen Treffern (Postfachinhaber, Name der E-Mail oder 
Datei, Datum der E-Mail oder Datei, Position innerhalb der 
Datei). Danach werden die Suchlisten analytisch und grafisch 
aufbereitet. Für diese weitere Aufbereitung wird Mathematica 
von der Firma Wolfram Research eingesetzt. Mathematica, 
als weltweit etabliertes System für die Visualisierung und Ana­
lyse von Daten, eignet sich sehr gut für die Lösung der hier 
anstehenden Aufgaben. Diese Software ist entweder Bestand­
teil des Systems oder kann als Einzelkomponente erworben 
werden.

III. Analytische Betrachtung

Bei der analytischen Aufbereitung erfolgt eine mehrdimen­
sionale Reduktion, die -  vereinfacht ausgedrückt -  aus der in 
einem Zeitintervall aufgetretenen Anzahl kritischer Begriffe -  
herausstechende Zeitpunkte (Tage) ermittelt. Die tatsächlich 
zugrunde liegende Mathematik kann im Rahmen dieses Arti­
kels nicht detailliert erläutert werden. Entsprechende Verfah­
ren werden jedoch auch im Versicherungswesen, dem Invest­
mentbanking sowie in der Physik und Biologie angewendet 
und haben sich sehr bewährt. Der Oberbegriff lautet „Princi­
pal Component Analysis“ (PCA) oder Hauptkomponenten­
analyse.

Das Ergebnis dieser Analyse wird noch einer Zufallsverpro­
bung sowie einer Effektstärkenanalyse unterworfen. Durch 
diese Berechnungen kann unterschieden werden, ob gefunde­
ne Begriffe rein zufällig aufgetreten sind (selbst Wörter wie 
„Insolvenz“ können bedeutungslos zufällig auftreten) oder 
eine tatsächliche statistische Relevanz haben.

Das grafische Ergebnis ist ein „Zeitstrahl der kritischen Kom­
munikation“, der hier in Abb. 1 dargestellt ist. In diesem 
Schaubild wird das Zufallsniveau in Form eines grauen Be­
reichs im unteren Teil dargestellt. Ereignisse mit einer Häu­
figkeit auf Zufallsniveau sind statistisch bedeutungslos. Die
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blauen Linien -  im Beispielbild dunkler dargestellt -  stellen 
die Effektstärke dar, sagen also in abstrakter Weise, wie die 
Anzahl und Verteilung der Suchbegriffe pro Tag ist. Um zu­
fällige Effekte auszuschließen, wird jedoch zusätzlich ein Si­
gnifikanztest für jeden einzelnen Tag durchgeführt, dieser Test 
beantwortet die Frage, wie oft (und nicht um wie viel) der 
originale Wert über oder unter dem Wert der Daten liegt, die 
nach einer Zufallsverteilung erwartet werden können. Verein­
facht ausgedrückt kann man sagen, dass die Tage, die mit ro­
ten Punkten (im Schaubild ist die Rotfärbung der Punkte nicht 
erkennbar) markiert sind, eine Bedeutung bzgl. der Suchbe­
griffe haben. An diesen Tagen hat es Geschäftsvorgänge ge­
geben, die -  orientiert an den Suchbegriffen -  relevant waren. 
Es ist also sinnvoll, diese Tage einer näheren juristischen Be­
trachtung zu unterziehen. I.d.R. wird man in diesen Fällen 
Dokumente finden, die ein bestimmtes Bild auf kritische Vor­
gänge werfen.

IV. Gesamtbetrachtung

Der gesamte Kommunikationsfluss kann bzgl. der Suchbegrif­
fe auch in seiner Gesamtheit aufgezeigt werden. Dabei ergibt 
sich (in einer Darstellungsvariante) das in Abb. 2 gezeigte 
Schaubild. In diesem Bild werden alle Suchbegriffe gewichtet 
und tageweise akkumuliert. Teilweise kann man ähnliche Auf­
fälligkeiten wie in Abb. 1 erkennen. Die Anwendung -  und 
Aussage -  ist hier jedoch eine andere. Es finden keine Signi­
fikanzanalysen statt, sondern es werden (skaliert) die echten 
Vorkommnisse, angezeigt. Jeder Suchbegriff wird mit einer 
anderen Farbe (hier gut an den verschiedenen Graustufen er­
kennbar) in einem proportional großen Balken an jedem Tag 
dargestellt. Die Grafik ist interaktiv und es können E-Mail- 
Konten sowie Suchbegriffe ein- und ausgeblendet werden. Bei 
einem Klick auf ein Balkensegment werden die Dokumente 
(E-Mails, Anhänge oder Sonstiges), die diesen Tag und den 
Suchbegriff betreffen, als Liste angezeigt (Abb. 3). Der Sach-
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bearbeiter kann sich das Dokument dann im Detail durchlesen 
und seine eigenen Schlüsse ziehen.

V. Abschließende Bemerkung

In der Summe bietet die Aufbereitung und Visualisierung eine 
sehr große Zeitersparnis, häufig ermöglicht sie überhaupt erst, 
große Datenvolumen zu sichten. Das Software-Werkzeug kann 
und will den sachkundigen Bearbeiter nicht ersetzen, aber es 
ermöglicht die Fokussierung auf tatsächlich relevante Tage 
oder Dokumente. Da die gesamte Datenaufbereitung vollauto­
matisch erfolgt, geht eine entsprechende Kosten- und Zeit­
ersparnis einher. Die Automatisierung macht es zudem mög­
lich, auch bei kleineren Verfahren eine solche Analyse „zu 
fahren“. Nachdem die Daten erstmalig wie gezeigt aufbereitet 
wurden, kann weiteren Vermutungen im Rahmen neuer Such­
läufe sehr einfach nachgegangen werden. Da Bilder vielfach 
ausdrucksstärker als verbale Ausführungen sind, dürften sie 
nicht nur als Arbeitshilfe verwendbar sein, sondern sich als 
hilfreich bei einer juristischen Auseinandersetzung erweisen. 
Insbesondere bei Prozessen mit Laienbeteiligung ist es sicher­
lich vorteilhaft, wenn abstrakte Vorgänge visualisiert werden 
können. Die zugrunde liegenden mathematischen Methoden 
sind etabliert und belegbar.

Ein großes weiteres Einsatzgebiet ergibt sich noch mit der auf 
der ZInsO-Iahrestagung gezeigten Bildanalyse. Die dort ge­
zeigte -  auf einem neuronalen Netz basierende -  Technologie 
ermöglicht es, Bilder auf Festplatten oder in E-Mails vollauto­
matisch zu klassifizieren. In unserem speziellen Einsatzgebiet 
setzen wir diese Technologie nur ein, um allgemeine Fotos 
von Dokumenten-Scans und Telefaxen zu unterscheiden, tat­
sächlich kann das System bei entsprechendem Training jedoch 
vollautomatisch annähernd beliebige Bilder erkennen und 
klassifizieren. Dies dürfte sich in Zukunft bei zunehmend un­
überschaubareren Datenbeständen als essenziell erweisen, da 
das Auffinden relevanter Bild-Dokumente durch menschliche 
Selektion schlicht aufgrund der immensen Mengen häufig 
kaum mehr möglich ist.

Die hier aufgezeigten Analysen verdeutlichen die Aussage 
„Wenn Du nicht willst, dass etwas rauskommt, dann lass es“. 
Diese Methoden zeigen schlussendlich, was Großkonzerne 
mit den dauernd gesammelten Daten ohnehin ständig machen. 
Es darf vermutet werden, dass Cloud- und Mailanbieter die 
hier gezeigten statistischen Methoden anwenden, um ihre Nut­
zer zu klassifizieren (Siri, Cortana, Google-Mail, Facebook 
u.a.). Dass einem Insolvenzverwalter auf einfachem Wege die­
se Mechanismen an die Hand gegeben werden, ist jedoch erst 
mit diesem neuen Modul möglich.

ZInsO-Dokumentation

Tagungsbericht Deutscher Insolvenzverwalterkongress 2016 -  strafrechtliche 
Abschöpfung, sanierungsrechtliche Neuschöpfung und unerschöpfliches Engagem ent
von Dipl.-Rechtspflegerin Sylvia Wipperfürth, LL.M, (com.), Alsdorf/Aachen

„Irgendwo zwischen Berlin und Brüssel“ fanden sich über 500 Teilnehmer, jedenfalls gedanklich, im Rahmen des „Deutschen 
Insolvenzverwalterkongresses 2016“ zusammen, zu dem der Verband Insolvenzverwalter Deutschlands (VID) v. 2.11.2016 -  
4.11.2016 im InterContinental Berlin eingeladen hatte.

I. Begrüßung und Grußworte aus dem BMJV

Dem traditionellen stimmungsvollen Begrüßungsabend folg­
ten zwei Veranstaltungstage, auf die der Verbandsvorsitzende 
Dr. Christoph Niering, bereits in seiner Begrüßungsrede in­
haltlich fokussiert u.a. auf das zur Reformbedürftigkeit dis­
kutierte Insolvenzanfechtungsrecht, die strafrechtliche Ver­
mögensabschöpfung, den Nachjustierungsbedarf hinsichtlich 
des in 2017 zu evaluierenden ESUG, sowie auf das auf EU- 
Ebene angesiedelten außergerichtlichen Sanierungsverfahren 
einstimmte.

Den „Spielball“ aufnehmend, fand anschließend der parla­
mentarische Staatssekretär Christian Lange (Berlin) Gruß­
worte aus dem Bundesministerium der Justiz und für Verbrau­
cherschutz (BMJV) dahin gehend, dass die beiden im parla­
mentarischen Prozess befindlichen Gesetzgebungsverfahren 
zum Insolvenzanfechtungsrecht und zum Konzerninsolvenz­
recht in ihrem Ausgang nach wie vor offen seien. Debattiert 
werde zudem mit dem Zweck der Vereinfachung der straf­
rechtlichen Vermögensabschöpfung eine weitere Reformbe­

mühung, im Rahmen derer jedoch der enge Dialog auch mit 
den Insolvenzverwaltern explizit zugesichert werde. Als Aus­
blick auf die im März 2017 anstehende Evaluierung des ESUG 
avisierte Lange die alsbaldige Einleitung eines Ausschrei­
bungsverfahrens .

II. Fallstricke und Untiefen der Erfüllungswahl und 
Lösungsklauseln

Kokettierend mit seinem Eintritt in den Pensionärstatus infol­
ge des jüngst erfolgten Ausscheidens aus dem aktiven Dienst* 1 
beleuchtete RiBGH a.D. Gerhard Vill die „Fallstricke und Un-

* Dipl.-Rechtspflegerin Sylvia Wipperfürth ist Leiterin des SIIW Sachverstän­
digeninstitut für Insolvenz- und Wirtschaftsrecht, Alsdorf/Aachen.

1 Hierzu ZInsO-Sonderheft 2016, 2109, 2164.


